
Antrag Nr. 20-F-08-0029
L&P

Betreff:

Übernahme der bislang in Leiharbeit tätigen Verkehrspolizist*innen in den Dienst der 
Landeshauptstadt Wiesbaden
-Antrag der LINKE&PIRATEN Rathausfraktion Wiesbaden vom 11.03.2020-

Antragstext:

Nach Urteil des OLG dürfen im Bereich der Verkehrsüberwachung keine Leiharbeiter privater 
Dienstleister mehr eingesetzt werden. Das Gericht sieht in dieser Tätigkeit eine hoheitliche 
Handlung, die nur von regulär Beschäftigten der Kommunen mit entsprechender Ausbildung und 
Bestellung ausgeübt werden dürfen.
Bis auf wenige Ausnahmen haben die hessischen Kommunen den bisherigen Leiharbeitern eine 
unkomplizierte Übernahme als Angestellte der Stadt angeboten, diese zumeist vollzogen und 
kurzfristig die notwendigen Schulungen eingeleitet. In Wiesbaden wurde den Leiharbeiter*innen 
keine Übernahme durch die Stadt angeboten. Es handelt es sich um ca. 20 Personen, die über 
entsprechende Qualifikationen durch ihre zum Teil langjährige Tätigkeit in der Parkraumkontrolle 
verfügen. Das Straßenverkehrsamt hat nun Stellen für Ordnungspolizeibeamt*innen 
ausgeschrieben, auch wenn sie noch nicht die notwendigen Kenntnisse über ihre zukünftige Arbeit 
besitzen. 
Der bisherige private Dienstleister bietet den betroffenen Leiharbeiter*innen eine schlechter 
bezahlte Arbeit im Objektschutz oder eine Kündigung an. Um durch eine Arbeit im Objektschutz 
das bisherige Einkommen zu erreichen, müssten die bisherigen Verkehrspolizist*innen 60 Stunden 
in der Woche und in einem unzumutbaren Schichtsystem arbeiten. Die wirtschaftliche Situation der 
langjährigen Mitarbeiter*innen würde sich bei Nichtübernahme durch die Landeshauptstadt 
Wiesbaden drastisch verschlechtern. 

Der Ausschuss wolle beschließen:

Der Magistrat möge

die bisher als Leiharbeiter*innen eines privaten Dienstleisters tätigen Verkehrspolizist*innen in den 
Dienst der kommunalen Verkehrspolizei der Landeshauptstadt Wiesbaden übernehmen.

Wiesbaden, 11.03.2020


